
 
 

Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen des Tiefbau- und Vermessungsamts, 

Verkehrsplanung und -technik der Landeshauptstadt Wiesbaden 

 

In der Vergangenheit haben bereits im Verfahren Gesprächstermine zwischen Vertretern des 

Tiefbau- und Vermessungsamtes, Hessen Mobil sowie der Stadtentwicklungsgesellschaft 

Wiesbaden mbH und Vertretern des für die Planung zuständigen Verkehrsplanungsbüros ZIV GmbH 

stattgefunden. In diesen Terminen hat das Verkehrsplanungsbüro ZIV die Verkehrsuntersuchungen 

des Gutachtens vorgestellt und es konnten bereits erste Hinweise und Anregungen erläutert werden. 

 

Es wurden darüber hinaus Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

 Verkehrsqualitätsstufen der Knotenpunkte 

 Nachweis der Flächenverfügbarkeit (Grundbesitz, Baurecht, Finanzierung) 

 

Verkehrsqualitätsstufen der Knotenpunkte 
 

In der Stellungnahme wird angeregt, dass die Verkehrsqualitätsstufen der Knotenpunkte 1, 2, 3, (4), 

5, 8, 16, 23 und 29 im Prognose Szenario 1 nicht ausreichend sind und die Verkehrsqualitätsstufen 

der Knotenpunkte 4 und 16 zu überprüfen sind.   

Das Projekt befindet sich in einer sehr frühen Planungsphase. Die vom Verkehrsplanungsbüro ZIV 

GmbH angefertigte Verkehrsuntersuchung befasst sich daher im Kern mit der Beurteilung der 

grundsätzlichen Machbarkeit der Erschließung an das übergeordnete Straßennetz. Die 

Funktionsfähigkeit der Knotenpunkte ist im Verkehrsgutachten grundsätzlich nachgewiesen. Die 

Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung dieser Knotenpunkte, z.B. durch straßenbauliche 

Maßnahmen oder Maßnahmen zu Ampelsignalschaltungen, sind Aspekte, die im weiteren Verfahren 

thematisiert werden. 

 

Nachweis der Flächenverfügbarkeit (Grundbesitz, Baurecht, Finanzierung) 

 

Die o.g. Anregungen/Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Zuge der Beteiligung der 

betroffenen Eigentümer und Pächter von landwirtschaftlichen Flächen wurde im Rahmen der 

vorbereitenden Untersuchungen ein intensives Beteiligungsverfahren durchgeführt, das im weiteren 

Planungsprozess fortgeführt wird. Die Analyse der Mitwirkungsbereitschaft der von einer 

Siedlungsentwicklung betroffenen Eigentümer/Pächter hat ergeben, dass eine 

Mitwirkungsbereitschaft unter der Voraussetzung besteht, dass entweder Tausch- oder Ersatzland 

als Ausgleich für die im künftigen Entwicklungsbereich liegenden landwirtschaftlichen Flächen im 

weiteren Verfahren vereinbart werden kann. Konkrete Verhandlungen mit den 

Grundstückseigentümern/Pächtern werden nach Beschlussfassung der Satzung für eine 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgen.  

Baurechtliche Fragen werden in dem derzeitigen, frühen Planungsstadium noch nicht erörtert. 

Baurecht wird im weiteren Verfahren durch die Aufstellung von Bebauungsplänen geschaffen. 
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Eine erste Kosten- und Finanzierungsübersicht über die voraussichtlichen Kosten für 

unterschiedliche Parameter der Planung, auch für die verkehrliche Infrastruktur, ist in dem Bericht 

zu den vorbereitenden Untersuchungen im Kapitel 6.5.2, Darstellung der Finanzierbarkeit der 

Entwicklungsmaßnahme, dargestellt. Die Kosten- und Finanzierungsübersicht wird im weiteren 

Verfahren und entsprechend dem Fortschritt der Planung differenziert weitergeführt.    

 

In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Einige Anregungen beziehen 

sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff genommen wird, 

wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat.  

 










